
Beispreghungcn
Theologisches Fremdwörterbuch., Von Pried- ist tatsächlich „Schon hier fallen die
rich Hauck (176 S Göttingen 1950, Van- Entscheidungen, die wissenschafttlich VOCT'-
denhoeck Ruprecht. 6.8  © treten das Wesen der Dogmatik a-

Das Werk sol1]l VOTLT allem dem protestanti- chen‘““ WE
schen Theologiestudierenden dienen, ber
uch all den Kreıisen, die sıch heute theo- Zeichnet sich die Dogmatik durch einen
logischen Dingen 7zuwenden. Da die einzel- zurückhaltenden und vornehmen ‘Ion g-
nCcCn Stichworte 1U das Notwendigste anN- genüber der katholischen Lehre AauS, annn

ein Gleiches VO  - dem Werk über die letz-geben, annn das Buch natürlich nıcht der ten Dıinge nıcht gesagt werden. Der Ver-Gefahr der Vereinfachung entgehen. Dar- fasser hat ofitfenbar VErSCSSCNH, die Auflageunter leidet uch die Erklärung der katho- darauthin durchzusehen. Es scheint heuteischen Begri{ife, die WAar me1ist richtig ist,
ber doch demjenigen, der die katholische überflüssig se1n, VO „Katholischen Un-
Lehre nıcht kennt, nıcht 1e]1 Ssagt Wer Iso fug der Vergeltungs-Sühne- un Verdienst-

liehre‘“ (S 174) reden. uch die mit deut-wirklıch die Bedeutung eines Fremdwortes licher Beziehung autf den katholischen lau-kennen will, MuUu: S1ie schon selbst Aaus einem ben gemachte Aussage ber das „paganı-Lehrbuch der katholischen Theologie >
arbeiten. Simmel S« J sierte Christentum‘“‘ (S 238) gehört Zu all-

mählich veralteten üstzeug der religions-
Die christliche Wahrheit. Von Paul Althaus. geschichtlichen Schule. Den Vorwurf des

‚„Moralısmus'‘ teilt die katholische Lehre mMitBde (863 S Gütersloh, Bertelsmann. Geb ein1gen krypto-katholischen Theologen, die
der Lehre VO Fegfeuer festhaltenDie etzten Dinge. Von Paul Althaus. (3720S5) (S 216) Zu allem Überfluß wird nochEbd Geb 1206

Der Erlanger Iheologe behandelt 1N S@1-  e VO  S Rom als dem Antichristen gesprochen.
Nner zweibändigen Dogmatik eıne Fülle VON

Dieser Satz der Reformatoren könne heute
1L1UTLE ann aufgenommen werden, derFragen, die der moderne Mensch das Kampf{f Rom den Ernst un: die Ak-Christentum stellt. In seiner Sprache bemüht tua Wwıe tfür Luther habe (8:289) EKssich Althaus meist Verständlichkeit; scheint uns, als bedauerten heute viele ‚V an-manchmal jedoch, oft wichtigen Stellen,

meiint der dialektischen Methode ein Lal gelische Christen das Wort Luthers VO

geständnıis machen mussen. Dadurch Antichristen; WIr siınd mit ihnen ohl e1in1g,
WECNN WIr die Christen der jeweils anderenklingt die Sache W4r gelehrter, wird aber Konftession als Brüder in Christus betrach-nıcht klarer. eın Standpunkt ist 1im großen ten Und WIr werden uch 1n der theologi1-ganzen durch die lutherischen Bekenntnis- schen Sprache, gerade dort, ent-schriften bestimmt. Damıit siınd auch bereits

die entscheidenden Unterschiede gezeigt, die scheidende Punkte geht, nıcht mehr ZUur

ıhn VO  3 der katholischen Lehre Trennen. Sprache der Retormatoren und ihrer katho-
Z7Zwar bemüht sich deren klare Dar- ischen Gegner 7zurückkehren. Darüber soll

ber nıcht VErSCSSCH se1n, da Althaus uchstellung, die er me1ist nach Diekamp und hier manches Iretftliche Sqa,  c we1iß; VO  —$Schmaus <1bt, ber dringt nıcht ıhrem allem seine Bemerkungen ber Spiritismus,inneren erständnıiıs 7A0 6 Darum soll autf
diese Punkte nıcht näher eingegangen WCOCT-= Okkultismus, Anthroposophie lassen echtes
den Wichtiger scheint gerade 1im Hinblick christlıches erständnis spüren. Abzulehnen

ist seine Kritik Unsterblichkeitsgedan-auf die augenblicklichen Schwierigkeiten der ken, die letztlich autf seinen Idealismus -rotestantischen Theologen mit der katho- rückgeht, uch wenn das nıcht wahr-1iischen Glaubensverkündigung i1ne Bemer- haben ill eın Personbegriff als „leben-kung Althaus’ 1n seiner Einleitung sSe1N.
Er nennt dort die Theologie die „„W1SSEN- dige Einheit leiblich-geistigen Seins‘‘ (S.1143
schaitliche Selbstbesinnung des christlichen sagt war etwas über den Menschen AdU>s,
Glaubens‘‘ GE 6) Daraus folgert C da{i ber nıcht ber die Person, WECILLN anders

uch ott in rei Personen ist StörendIso die Kirche sel, die Theologie treibe. wirkt, da{fiß Althaus sehr 1e1 mit dem Be-Damıiıt ist doch ohl 1ne Gleichsetzung VO  =) griff des Gerichtes arbeitet, worin ber NULrTheologen und Kirche esagt, die nıcht auf dialektische Weise die alte lutherischeauirecht erhalten werden kann. Zwar ZC-
hören die Theologen ZuUr Kırche und die Rechtfertigungslehre erscheıint. Hr hat da-

Theologie i1st eine Lebensbetätigung der mit eine Formel gefunden, ber keine eigent-
liche Aussage. Und autf die kommt 1in derKırche, ber ach katholischer Lehre 1st Theologie Simmel S.J:S daß die Theologen sich 1n iıhrer 'heo-

logie ach der Glaubensverkündiıgung der
Kirche richten haben Anders ist dıe
Lehre des Protestantismus. Darum Sagt Alt- Kirchenrechthaus auch, daß Luthers Reformation der
Kırche auSs der Theologie geboren se1 Das Die nolitische Klausel der Konkordate. Von
ist richtig, ber damıt ist zugleich das Ur- Dr. jur. Joseph Kaiser. (233 S Berlin-Mün-
teil über diese Reformation gesprochen. Es chen, Duncker Humblot.
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Béépéeéhupgen
Der erste Hauptteil des Werkes schil- Kandidaten fallen Z Jlassen. 3 doch ist

dert die geschichtliche Entwicklung der Po- in einigen Konkordaten diese zusätzlichelıtıschen Klausel, h. ener Bestimmung Verpflichtung eingegangen.
der METGF Konkordate, die dem Staate das Zwei Fälle staatlicher Bedenkenäußerung
Recht einräumt, OC einen VO der Kirche (Aachen 1938 und Fulda deren Ak-

Aussicht SCHNOMMECNEC Kandıdaten für ten hiıer veröffentlicht werden, führt der
einen Bischofsstuhl Bedenken polıtischer Na- Verfasser als Bestätigung seiner Auffassun-
tur geltend machen können. Die Klausel SCH Im übrigen ist das deutsche KOon-
hat sich entwickelt AUS dem ım  19. Jahr- kordatsrecht, das naturgemäß eingehender
hundert uch niıchtkatholischen Fürsten Cr besprochen wird, Zanz in die Gesamtdar-
währten Privileg, weniger genehme Kan- stellung eingeiügt. Vor allem hiıer
dıiıdaten VO der Berufiung aut einen Bı- öfters die unannehmbaren Folgerungen —_
schofsstuhl auszuschließen. In dem Maße rückzuweisen, dıie Werner Weber aus sSEe1-
aber,; w1e sıch das Schwergewicht der AL- NCIN Grundprinzıip ableitet, der Begrift des
lichen Gewalt VO Monarchen auf das Par- Politischen der Konkordate se1 der tota-
lament verlagerte und AuUS dem christlichen lLitäre.
Staat der relig1ös indıtferente und laizisti- Die Arbeit ist ausgezeichnet durch C
sche wurde, mußfßte dieses Vetorecht, seiner fassendes geschichtliches Wıssen, erschöp-
Grundlagen beraubt, tallen. Anderseıits kann fende juristische Behandlung aller einschlä-

uch diesem Staat n der AÄAuswir- gigen Fragen, Klarheit un Übersichtlich-
kungen, die die bischöfliche Tätigkeit NOLT- keit der Darstellung, sachliche, SIEIS objek-
wendig 1m öffentlichen Leben hat, nıcht tive un: deshalb durchgehends überzeugende

Begründung. Sie liefert den Bewelils, da{ißgleichgültig SE1IN, welche Persönlichkeiten
Träger des Bischofsamtes sind Da erweist in Konkordatsiragen durchaus nıcht den Ge-
ıch das Erinnerungsrecht der Pol Klausel gensatz einer staats- un: völkerrechtlich un
als das den heutigen Verhältnissen entspre- einer kanonistisch orientierten Auffassung
chende (und 1n jeder Beziehung uch DC- geben braucht. So wird viel beitragen
nügende) Mittel, die staatlıchen Belange bei können einer Annäherung VO  - Staat und
einer Bischofsernennung verftreten, die Kirche, die, WwW1e der Verfasser mit Recht
ber als solche eın kirchlicher Natur I8 staatsfireundlıchebemerkt, yeine bewußt

daß uch dieses Erinnerungsrecht NUr Handhabung der Klausel rechtfertigen‘
als kirchliche Konzession aufgefaßt werden würde. hne jeden Z weifel wird sich der
kann. kirchliche Vertragspartner W 4s über-

Der 7weite Hauptteil legt dıe Rechts- haupt kaum J6 tun wird, auch W
naiur der Pol Klausel dar. Hier wird der rechtlich azu befugt wÄäre wen1-
schon aus der geschichtlichen Entwicklung CI staatlicherseits geäußerten begründeten
sich ergebende Begriff der polıtischen DBe- Bedenken verschließen, I mehr „die Ent-
denken Aaus dem „Wortlaut und der imma- Iremdung 7zwıischen AL und Kirche‘‘, die
nentfen Logik dieser Rechtsfigur“ bestimmt „entscheidend ZuUur Herausbildung der Poli-
als SCSCH die Verfassung gerichtete and- tischen Klausel beigetragen hat‘““ ber-
Jungen des Kandıdaten und 1in ihm begrün- wunden wIird. Bertrams E
dete, die Sicherheit des Staates gefährdende

Inıtia iuris ecclesiastici Protestantium. VonUmstände‘ (112 Damit ist zunächst test-
gestellt, dafß der Begriff des Politischen 1n Johannes Heckel. Sitzungsberichte der Baye-
der Pol Klausel nicht die gesamMtE Staats- rischen Akademıie der Wissenschaften. Phı1ı-
tätigkeit beinhaltet, noch weniger natürlıch losophisch-historische Klasse. Jahrgang 1949,
1 Sinne einer "Lotalıtät des Politischen aui- Heit5 (128 S} München 1950
gefaßt werden kann, sondern 11LU. als ob- ach dem Authören des landesherrlichen
jektiver, positiver Re ch )) Dieser Kirchenregiments 1N Deutschland sah sıch
ist war der Anpassung an die jeweils g- die protestantische Kirche VOLT die otwen-
gebenen onkreten Verhältnisse des KAl- digkeit gestellt, sich selbst ine Kirchen-
lichen Lebens durchaus fähig, doch mu(ß ordnung geben. Dıie theologische Begrün-
sich diese Indiyiduation innerhalb der durch dung für solch eın eigenständiges Recht der
dıe objektiv gegebenen Elemente bestimm- protestantischen Kirche WAar schwıe-
ten renzen halten. riger, als, hauptsächlich unter dem Eıinflufß

Da die polıtischen Bedenken eın objek- VO  - Sohm, die Auffassung weiıt verbrei-
t1v bestimmtes, inhaltlich umschriebenes Ver- tet WAaTrT, da{fß e1in wahres Kirchenrecht der
tragsobjekt darstellen, ist der staatliche Ver- christlichen Kirche, wenigstens sowe1t sS1e
Lragspartner gehalten, S1e 1m Vertragsfalle Luther orientiert ist, wesensiremd se1.

begründen, damıiıt der kirchliche Ver- Demgegenüber sucht vorliegende Abhand-
iragspariner sich davon überzeugen kann, lung den Nachweis erbringen, da diese
da{ S1Ee mit Recht geltend gemacht werden. Auffassung sıch Unrecht auf Luther be-
och begründet die Pol Klausel als solche rutt. Gegenstand der Untersuchung siınd die
kein Vetorecht; somit ist der kirchliche Ver- theologischen Schriften Luthers iwa bis
.rag!  Cr uch Vertragsfalle cht- den Wıttenberger "LThesen (1510)5 öfters frei-
lich nıcht verpflichtet, den betreffeqden lıch wird bemerkt, daß der Reformator in
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